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KrncnormqNor OcrRstpp

Geschötts- und Silzungsverordnung des Kirchgemeinderqles

Wo in dieser Verordnung für eine Funktion die mönnliche Form gewöhlt wird, ist die
weibliche Form gleichberechtigt onwendbor.

l. Grundloge

l.l. Der Kirchgemeinderot erlösst folgende Geschöfts- und
Sitzungsverordnung
- oufgrund des Orgonisotionsreglements der evongelisch-reformierien

Kirchgemeinde Oberbipp vom 25..l I .20,l4 mit Teilrevision vom
27.11.2018 und vom 24.11.2020 gemöss Arl.22 formuliertem Auftrog.

- oufgrund des oktuellen Leitbilds der KGO.

1.2. Diese Geschöfts- und Sitzungsverordnung gilt sinngemöss ouch für die
im OgR, Anhong I oufgeführten ,,Übrige stöndige Kommissionen".

2. Sitzungskolender/Teilnehmerkreis

Silzungskolender
2.1. Die Sitzungen finden in der Regel olle sechs Wochen im Kirchgemeinde-

zentrum in Oberbipp stott. Zusötzlich findet eine Budgetsitzung stott,
sowie bei Bedorf eine Retroite.
Der Sitzungskolender wird durch die Kommission Prösidioles ousgeorbei-
tet und dem KGR spötestens on der November-Sitzung des Vorjohres zur
Genehmigung vorgelegt.

2.2. Ausserordentliche Sitzungen (OgR Arl.29 z) werden bei Bedorf vom
Prösidenten oder bei dessen Verhinderung vom Vize-Prösidenten
einberufen (OgR Art. 30).

2.3. ln dringenden Föllen bestehi die Möglichkeit eines Zirkulorentscheids,
welcher on der Folgesitzung protokolliert werden muss (OgR Art. 3l).
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Teilnehmerkreis
2.4. Die Kirchgemeinderotssitzung wird wegen des erweiterten Teilnehmer-

kreises in zwei Teile oufgeteilt:

2.4.1. Teil l: olle Rotsmitglieder, mind. ein Geistlicher gemöss OgR Art. 4lz,
Sekretörin B

2.4.2. Teil 2: Teil l, zusötzlich Sekretörin A, Kotechet, bei Bedorf Finonzver-
woltung
(Teilnohme freiwillig/obligotorisch nur, folls ein Geschöft verfreten werden
muss).

3. Ausfoll einer Sitzung

3.'1. Föllt eine Sitzung wegen fehlender Geschöfte ous, so wird dies mindes-
tens fünf Toge im Vorous mitgeteilt.

4. Abwesenheit der Mitglieder

4.1. Wenn ein Rotsmitglied nicht on der Sitzung teilnehmen konn, so hot es
sich rechtzeitig beim Sitzungsleiter zu entschuldigen. Stellvertretung ist
ousgeschlossen.

4.2. Der Kirchgemeinderot konn ousnohmsweise beschliessen, einzelne Ge-
schöfte in Abwesenheit des Geistlichen zu behondeln (OgR Art.413).

5. Sitzungsdurchführung

5.,l. Eine Sitzung konn obgeholten werden, wenn die Mehrheit der Rotsmit-
glieder {drei) onwesend ist.

6. Troklondenlisle / Aktenoufloge

6.,l. Die Troktondenliste wird vom Sitzungsleiter zusommen mit einem
Geistlichen und dem Sekretoriot erstellt und den Rotsmitgliedern und
übrigen Teilnehmenden rechtzeitig zugestellt (OgR Art. 30 ff).

6.2. Die zu troktondierenden Geschöfte sind von den Kommissionsleitern
(sofern dos Geschöft ousserholb der Kompetenz der Kommission
liegt/siehe Fu n ktione n dio gro m m u nd Kom missionsbeschreib) rec htzeitig,
d.h. gemöss Vorgoben im Sitzungskolender beim Sekretoriot onzumelden
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und die nötigen Unterlogen vozulegen

6.3. Alle Geschöfte werden zusommen mit der Troktondenliste vorgöngig der
Sitzung bekonntgegeben und müssen von den Rotsmitgliedern und
übrigen Sitzungsteilnehmenden eingesehen werden.

7. Beginn und Douer der Silzung

7.1. Der Sitzungsbeginn wird spötestens zu Beginn des neuen Sitzungsjohres
vom KGR festgelegt und kommuniziert. Die Sitzung douert höchstens
21/z h.
Für die Fortsetzung der Sitzung über diese Zeit hinous, bedorf es eines
Mehrheitsbeschlusses der Anwesenden.

7.2. Die Sitzungsteilnehmer hoben pünktlich zu den Sitzungen zu erscheinen

8. Behondeln der Geschötfe

8..l. Alle troktondierten Geschöfte werden behondelt. Sie werden nur in
Ausnohmeföllen und mit Mehrheitsbeschluss der onwesenden Rotsmit-
glieder zur Behondlung on einer nöchsten Sitzung zurückgewiesen.

8.2. Nicht trokiondierte Geschöfte werden nur behondelt, wenn diese zu

Beginn der Sitzung ouf die Troktondenliste genommen werden und wenn
olle onwesenden Rotsmitglieder zusiimmen (OgR Art.322).

8.3. Es wird verlongt, doss sich olle Sitzungsteilnehmer vor der Sitzung mit
den zu behondelnden Geschöften ouseinondersetzen und Unklorheiten
vor der Sitzung entweder mit dem Sitzungsleiter oder weiieren zustön-
digen Personen obklören.

9. Klqssifizierung der Geschötle

f .i. Die Geschöfte werden oufgeteilt in A, B und C Troktonden:

A:
Für dieses Troktondum gibt es keinen kloren Antrog.
Es muss behondelt, diskutiert und ein Beschluss gefosst werden
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B

Ein klorer Antrog liegt vor.
Es wird keine Diskussion stottfinden. Wenn dies jedoch gewünscht wird,
muss zu Beginn der Sitzung ein Antrog gestellt werden, doss weitere
lnformotionen, resp. eine Diskussion nötig sind.
Es erfolgt keine Abstimmung; dos heisst, dos Troktondum ist
ouiomotisch genehmigt.

c
Über dieses Troktondum wird nur informiert
Kein Beschluss.
Keine Genehmigung.

10. Absfimmungsverhollen / Ausslondspflicht

10.1. Die Ausstondspflicht ist in Arl.47 und 48 des Gemeindegesetzes des
Kontons Bern geregelt.

10.2. Die Rotsmitglieder stimmen zu oder lehnen ob. ln Ausnohmeföllen
entholten sie sich der Stimme. Enthölt sich die Mehrheit der Rotsmit-
glieder der Stimmobgobe, so wird kein Beschluss gefosst und dos
Geschöft wird ouf die nöchste Sitzung zurückgewiesen.

,l0.3. 
Jedes Mitglied konn verlongen, doss geheim obgestimmt wird
(OgR Art. 333).

.l0.4. 
Bei Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den Stichentscheid. Er konn
sich weigern, den Stichentscheid zu geben. Er konn die Abstimmung
wiederholen oder dos Geschöft ouf eine nöchste Sitzung vertogen.

11. Wiedererwögungsonlrog

I l.l. Ein beschlossenes Geschöft wird in der Regel nicht mehr behondelt.

11.2. Ein Wiedererwögungsontrog zu einem beschlossenen Geschöft konn ge-
stellt werden;
o) vom Büro des Rotes, wenn neue wichtige Sochverholte bekonnt

werden;
b) ouf schriftlichen Antrog von mindestens drei Mitgliedern des

Kirchgemeinderotes.
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'12. Rechnung - Konlrolle, Visum, Anweisung, Zohlungsfreigobe

12.1. Die Rechnungen hoben zwingend ouf die Kirchgemeinde Oberbipp
zu louten.

12.2. Alle eintreffenden Rechnungen werden vom Sekretoriot entgegenge-
nommen, umgehend mit dem Kontierungsstempel versehen, und den
entsprechenden Kommissionsleitern übergeben (Kistli im Sekretoriot).

12.3. Die Rechnungen werden von den Kommissionsleitern mindestens einmol
wöchentlich ouf die Richtigkeit geprüft, entsprechend kontieri und visiert.
Donoch werden sie ins Kistli ,,Finonzverwoltung" gelegt. Mit dem Visum
des Kommissionsprösidenten sind die Rechnungen zur Zohlung
freigegeben.

12.4. Die Kommissionsprösidenten sind verontwortlich für die Einholtung der
Budgetbetröge oder ollfölliger Finonzbeschlüsse der zustöndigen
Orgone.

12.5. Die Finonzverwoltung holt wöchenilich die Rechnungen im Sekretoriot
ob.

12.6. Die Finonzverwoltung ist zusiöndig für die Prüfung der Rechnungen,
welche oufgrund von Gesetzen und Vertrögen gestellt werden
(gebundene Ausgoben).

12.7. Alle vorgelegfen, kontierten und visierten Rechnungen werden vom
Fino nzverwolter noch mols geprüft (Zohlungsziel, Skontoobzü ge etc.) u nd
zur Zohlung erfosst. Die Zohlungsfristen sind einzuholien.

12.8. Die Zohlungen werden durch ein Zweit-Visum, in der Regel durch den
Kommissionsprösidenten Fino nzen freigegeben.

12.9. Die Listen der Zohlungen werden fÜr die folgende KGR-Sitzung im
internen Bereich der Homepoge für den Teilnehmerkreis I oufgescholtet.

13. Arbeitsvergobe

Grundsölzlich gellen für die Arbeilsvergobe die Bestimmungen der Überge-
ordnelen Gesetzgebung. Die nochfolgenden Beslimmungen gellen fÜr Bou-
houptgewerbe bis CHF 300'000.00 je Auttrognehmer. (Freihöndiges
Verfohren)
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l3.l . Der Kirchgemeinderot vergibt Arbeiten und Auftröge oufgrund von
Offerten oder Kommissionsontrögen.

13.2. Die Kreditkompetenzen der Kommissionen sind im Anhong l: ,,Übrige
Kommissionen " geregelt.

.l3.3. 
Für Arbeiten und Auftröge bis CHF 2'000.-- genügt eine Offerte.
Für solche bis CHF l0'000.-- sind zwei Angebote einzuholen,
für Arbeiten über CHF l0'000.-- deren drei.
ln begründeten Ausnohmeföllen dorf von dieser Regelung obgewichen
werden. Es sind Nettoongebote einzufordern. ln jedem Foll sind mit den
Offerierenden klore Zohlungsbedingungen (Robotte, Skonti etc.) ouszu-
hondeln und zu vereinboren.

13.4. Die Arbeiten und Auftröge werden, wenn keine Gründe dogegen
sprechen, dem günstigsten Anbieter vergeben.
Preisverhondlungen werden nur geführt, wenn dos Angebot unklor ist.

.l3.5. 
Beim einheimischen Anbieter konn ein Angebot von bis plus 5 %
gegenüber dem günstigsten Angebot berücksichtigt werden.

Beroten und beschlossen durch den Kirchgemeinderot om 09.08.2022.Die
Verordnung tritt per sofort in Kroft und ersetzt die Verordnung vom 05.03.20,l9.

NAMENS DES KIRCHGEMEINDERATES OBERBIPP

nt: Die Sekretörin:

Chris n Gygox
e )Elsbet ntg
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